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1 Anlass, Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Niedergörsdorf plant im Ortsteil Blönsdorf die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Wohngebiet am Kindergarten“, der die zukünftige Nutzung des Gebietes re-
geln soll. Im Bereich einer derzeit nicht genutzten Brachfläche ist die Ausweisung von 
Wohnbauflächen geplant. 

Im Rahmen des Umweltberichtes, der parallel zum B-Plan zu erarbeiten ist, sind auch die 
Eingriffsfolgen für die Tierwelt sowie artenschutzrechtliche Belange, insbesondere eine 
mögliche Betroffenheit geschützter Arten, zu berücksichtigen. 

Für besonders und streng geschützte Tierarten ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) das Verbot einer Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie eine damit verbundene vermeidbare Verletzung 
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. 

Aufgrund der vorhandenen Lebensräume innerhalb des vorgesehenen Geltungsbereichs 
des B-Plans kann ein potenzielles Vorkommen von besonders und streng geschützten 
Tierarten nicht ausgeschlossen werden.  

In dem vorliegenden Gutachten werden mögliche Auswirkungen des B-Plans in Bezug auf 
die artenschutzrechtlichen Vorgaben bewertet und es werden geeignete Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen dargestellt.  

2 Untersuchungsgebiet 

Das B-Plangebiet befindet sich im nördlichen Randbereich der Ortschaft Blönsdorf (vgl. 
Abbildung 1). Es handelt sich um eine größere derzeit nicht genutzte und durch Gras- und 
Staudenflure geprägte Brachfläche. Auf dem Grundstück befinden sich eine ältere Birke 
sowie drei ältere Nadelbäume. 

Die Größe des B-Plans umfasst eine Fläche von knapp 4.500 m2 . Der B-Planentwurf sieht 
innerhalb des Plangebietes eine Nutzung für Wohnbebauung vor (vgl. Abbildung 2). 

Im Umfeld des B-Plangebietes sind im Osten zwei Wohnblöcke, im Süden ein Kindergar-
ten sowie im Norden ein Garagenkomplex vorhanden. Westlich grenzen Ackerflächen 
sowie ein mit dichten Gehölzen bestandenes Einzelhausgrundstück an. 



Gemeinde Niedergörsdorf B-Plan „Wohngebiet am Kindergarten“ – Artenschutz 

 

UmLand    Schmid & Hartong  

 
3 

 

Abbildung 1: Lage des B-Plangebietes 

 

 

Abbildung 2: B-Planentwurf (Stand Dezember 2022) 
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Fotos 1 und 2: B-Plangebiet  
 

  
Fotos 3 und 4: B-Plangebiet 
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3 Methode 

Am 29.03., 05.05., 21.05. und am 05.06.2023 wurde das Gelände im Rahmen einer Poten-
zialeinschätzung untersucht. Dabei ist insbesondere auf potenzielle Habitate von Brutvö-
geln und Fledermäusen, mögliche wiederkehrend genutzte Neststandorte und Fleder-
mausquartiere sowie potenziell geeignete Lebensräume der Zauneidechse und weiterer 
geschützter Arten geachtet worden. 

4 Potenzialeinschätzung zum Vorkommen geschützter Arten 

Brutvögel, Fledermäuse 

Im B-Plangebiet ist eine größere offene Brachfläche mit wenigen älteren Einzelbäumen 
vorhanden. Aufgrund der begrenzten Flächengröße, des geringen Gehölzbestandes so-
wie der Nutzungen im Umfeld kann für das B-Plangebiet eine nur sehr eingeschränkte 
mögliche Funktion als Bruthabitat angenommen werden. Im Rahmen der durchgeführten 
Begehungen konnten keine potenziellen Brutvögel festgestellt werden. In den Baumbe-
ständen wurden keine Ast- oder Stammhöhlen als wiederkehrend genutzte Niststätten 
oder Fledermausquartiere geeignet wären nachgewiesen. 

Sollten Brutvögel das B-Plangebiet besiedeln, dürfte es sich ausschließlich um verbreitet 
vorkommende und nicht gefährdete Brutvogelarten der Gärten und Grünflächen, wie 
z. B. Amsel (Turdus merula), Grünfink (Chloris chloris) oder Ringeltaube (Colmba palum-
bus), handeln. 

 

Zauneidechse 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) besiedelt offene, wärmebegünstigte Habitate auf tro-
ckenem Substrat mit kleinräumiger Mosaikstruktur. Typisch sind Lebensräume mit reich 
strukturierter und dichter, aber nicht vollständig geschlossener Krautschicht, die eine 
mittlere Vegetationshöhe und -bedeckung aufweist (BLANKE 2010).  

Aufgrund der im Planungsgebiet überwiegend homogenen Vegetationsstruktur mit nur 
einzelnen Baumbeständen und schmalen randlichen Säumen ist von einer nur einge-
schränkten Habitateignung für die Zauneidechse auszugehen. 

Im Mai 2023 war die Brachfläche gemäht worden, so dass kaum geeignete Habitatbedin-
gungen für die Zauneidechse vorhanden waren. Es konnten dem entsprechend keine Tie-
re festgestellt werden. Im Rahmen von zwei weiteren Begehungen im Mai und Juni 2023 
konnten ebenfalls keine Zauneidechsen nachgewiesen werden. Damit ist davon auszuge-
hen, dass aufgrund der wenig geeigneten Habitatstrukturen sowie der isolierten Lage 
ohne Vorkommen der Art in angrenzenden Bereichen, keine Zauneidechsen das B-
Plangebiet besiedeln. 
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5 Einschätzung einer möglichen artenschutzrechtlichen 
Betroffenheit  

Innerhalb des vorgesehenen Bebauungsplans ist durch die geplanten Nutzungsänderung 
im Bereich der Brachfläche von einem weitgehend vollständigen Lebensraumverlust aus-
zugehen. In den Baugrenzen, die für Wohnbauflächen festgesetzt werden, ist mit Bau-
maßnahmen zu rechnen und weitere B-Planflächen sind voraussichtlich ebenfalls durch 
Umnutzung betroffen.  

Die Vorschriften des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 18 
Abs. 2 Satz 1 BNatSchG zulässige Vorhaben erfordern eine Prüfung, inwieweit durch die 
Festsetzungen des B-Plans Beeinträchtigungen von besonders und streng geschützten 
Arten, u. a. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder von europäischen Vogelarten, 
eintreten können.  

Dabei ist zu bewerten,  

 ob Individuen der entsprechenden Arten verletzt, getötet oder ihre Entwicklungs-
formen beschädigt oder zerstört werden können (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG), 

 ob entsprechende Arten erheblich gestört werden können, so dass sich der Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtert (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG), 

 ob die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten entsprechender Arten beschädigt oder 
zerstört werden können (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG). 

 

Brutvögel 

Eine Besiedlung durch Brutvogelarten, insbesondere der älteren Baumbestände, kann 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher muss während der Brutzeit von März bis 
September bei allen Maßnahmen, die im Bereich der Gehölze und Brachflächen erfolgen, 
mit dem Verlust von Niststätten sowie einer Verletzung oder Tötung von Tieren gerech-
net werden.  

Eine mögliche Betroffenheit ist nur für verbreitete und nicht gefährdete Brutvogelarten 
zu erwarten. 

Zauneidechse 

Aufgrund fehlender Nachweise ist davon auszugehen, dass keine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit der Zauneidechse vorliegt. 
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6 Vermeidungsmaßnahmen 

Um Verstöße gegenüber den artenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Festset-
zungen des Bebauungsplans zu mindern oder auszuschließen, sind Maßnahmen zur Ver-
meidung zu ergreifen. 

Brutvögel 

Es muss davon ausgegangen werden, dass sich in den einzelnen Baumbeständen und an-
grenzenden Brachflächen zur Brutzeit Niststätten mit Eiern oder Jungvögeln befinden 
können. Eine mögliche Verletzung oder Tötung von Brutvogelarten kann durch eine Ver-
lagerung von Maßnahmen zur Baufeldfreimachung in Zeiträume außerhalb der Brutperi-
ode (Ende September bis Ende Februar) vermieden werden. Entsprechende Bauzeitenre-
gelungen sind daher festzusetzen 
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